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Regeste

Widerruf der Niederlassungsbewilligung (RRB Nr. 0884 vom 2. Juni 2015)

Erwägungen

E. 1
Gemäss § 47 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und
Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 ist zur Beschwerde befugt,
wer durch die angefochtene Verfügung oder den angefochtenen Entscheid berührt ist und
ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung hat. Da der
Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen
Entscheides hat, die übrigen formellen Voraussetzungen gemäss den §§ 43 ff. VPO erfüllt
sind und die Zuständigkeit des Kantonsgerichts sowohl örtlich als auch sachlich gegeben
ist, ist auf die vorliegende Beschwerde einzutreten.

E. 2
Der Beschwerdeführer hat die Schweiz bis spätestens 30 Tage nach Rechtskraft dieses
Urteils zu verlassen.

E. 3
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'400.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt
und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1‘400.-- verrechnet.

E. 4
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Vizepräsident Gerichtsschreiberin Gegen diesen
Entscheid wurde am 18. März 2016 beim Bundesgericht Beschwerde erhoben
(2C_260/2016).
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